
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellplatzsatzung 
 
 
Aufgrund des Art. 19 Abs. 1 Nr. 3 u. Abs. 2 Nr. 2 der Bayrischen Bauordnung (BayBO) er-
lässt der Markt Goldbach folgende 
 
 

Satzung über die Herstellung von Stellplätzen: 
 
 

§ 1 
 

Geltungsbereich 
 
Die Satzung gilt für das Gemeindegebiet des Marktes Goldbach, mit Ausnahme der Ge-
meindegebiete für die verbindliche Bebauungspläne, mit abweichenden Stellplatzfestset-
zungen gelten. 
 
 

§ 2 
 

Anzahl der benötigten Stellplätze (Richtzahlen) 
 
(1) Die Anzahl der aufgrund Artikel 52 BayBO herzustellenden Stellplätze beträgt bei Wohn-

gebäuden (Mehr- und Einfamilienwohnhäuser, Appartmentwohnhäuser) zwei Stellplätze 
je Wohneinheit (bis 40 m² Wohnfläche ein 1 Stellplatz). 
Bei sonstigen Gebäuden und Anlagen entspricht die erforderliche Anzahl den Richtzah-
len für den Stellplatzbedarf der Anlage zum Abschnitt 3 der Bekanntmachung des Baye-
rischen Staatsministeriums des Innern vom 12.11.1978 II B 4/91 34/79 zum Vollzug der 
Artikel 62, veröffentlich im MABL. Nr. 6/1978, Seite 181 ff. (jetzt Artikel 59 BayBO in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 04.08.1997, GVBL. Seite 433) und 63 veröffentlicht 
im MABL Nr. 6/1978, Seite 181 ff. (jetzt Artikel 60 BayBO in der Bekanntmachung vom 
04.08.1997, GVBL. Seite 433) der Bayerischen Gemeindeordnung. 
Die Richtzahlenliste wird als Anlage Bestandteil dieser Satzung. 

 
(2) Die Richtzahlen entsprechen dem durchschnittlichen Bedarf. Für bauliche Anlagen oder 

Nutzungen, die nicht erfasst sind, ist der Stellplatzbedarf nach den besonderen Verhält-
nissen im Einzelfall unter sinngemäßer Berücksichtigung der Richtzahlen für Verkehrs-
quellen mit vergleichbarem Stellplatzbedarf zu ermitteln. 

 
(3) Werden Anlagen verschiedenartig genutzt, so ist der Stellplatzbedarf für jede Nutzung 

oder Verkehrsquelle getrennt zu ermitteln. Eine gegenseitige Anrechnung ist bei zeitlich 
ständig getrennter Nutzung bei Nachweis möglich. 

 
 

§ 3 



 
Gestaltung, Ausstattung und Lage von Stellplätzen 

 
(1) Stellplätze sind grundsätzlich auf dem Baugrundstück nachzuweisen. 
 
(2) Stellplätze auf einem anderen eigenen oder fremden Grundstück in zumutbarer Entfer-

nung bis ca. 150 m können im Wege einer Ausnahme zugelassen werden, wenn die Ver-
pflichtung aus dem dienenden Grundstück durch Eintragung einer beschränkten persön-
lichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Freistaates Bayern vertreten durch das Landratsamt 
Aschaffenburg gesichert ist. 

 
(3) Stellplätze und Garagen dürfen auf dem Baugrundstück oder auf einem anderen Grund-

stück im Sinne des Abs. 2 nicht errichtet werden, wenn aufgrund von Festsetzungen im 
Bebauungsplan auf dem Grundstück keine Stellplätze oder Garagen angelegt werden 
dürfen, das Grundstück zur Anlage von Stellplätzen oder Garagen nicht geeignet ist, 
oder wenn sonst ein überwiegend öffentliches Interesse gegen die Errichtung besteht. 

 
(4) Stellplätze müssen mindestens den Anforderungen nach § 4 der Garagenverordnung 

(GaV) sowie den Vorgaben des Artikels 52 BayBO in der jeweils gültigen Fassung ent-
sprechen. 

 
(5) Die erforderlichen Stellplätze müssen unabhängig von einander anfahrbar sein. Der Vor-

platz vor Garagen (Stauraum) gilt nicht als Stellplatz im Sinne dieser Satzung. 
 
(6) Es ist nach Möglichkeit eine Bepflanzung naturgemäßer Ausführung der Zufahrten und 

Stellflächen vorzusehen. Soweit möglich soll Pflasterrasen oder ähnliches gewählt wer-
den. Es ist für die Stellplatzflächen eine eigene Entwässerung vorzusehen. Die Entwäs-
serung darf nicht über öffentliche Verkehrsflächen erfolgen. Die Stellplätze sind durch 
Bepflanzungen abzuschirmen. Die Stellplatzanlagen für mehr als 10 Parkplätze sind 
durch Bäume und Sträucher zu gliedern. Dabei ist spätestens nach 5 Stellplätzen ein 
mindestens 1,5 m breiter Pflanzstreifen anzulegen. 

 
(7) Zwischen Garagen und öffentlicher Verkehrsfläche ist ein offener Stauraum in der erfor-

derlichen Länge, mindestens 3 m, einzuhalten, in begründeten Ausnahmenfällen kann 
der Bauausschuss hier eine Verkürzung zulassen. Der Stauraum darf auf die Breite der 
Garage zur öffentlichen Verkehrsfläche weder eingefriedet noch sonst begrenzt werden, 
er muss ständig zum Abstellen von Fahrzeugen frei bleiben und darf auch nicht durch 
Ketten und andere feste Einrichtungen abgegrenzt sein. Eine fernbedienbare/elektrische 
Einfriedung kann entgegen § 4 Abs. 7 Satz 2 an der Hinterkante der öffentlichen Ver-
kehrsfläche errichtet werden, sofern dies nach Beurteilung des Bauausschusses des 
Marktgemeinderates nicht verkehrsgefährdend ist. 

 
(8) Mehr als 4 zusammenhängende Stellplätze sind nur über eine gemeinsame Zu- und Ab-

fahrt an die öffentliche Verkehrsfläche anzuschließen. 
 
(9) Besucherstellplätze müssen leicht und auf kurzem Weg erreichbar sein. 
 
 

§ 4 
 

Ablösung der Stellplatzpflicht 
 
(1) Der Stellplatznachweis kann durch Abschluss eines Ablösevertrages erfüllt werden, 

wenn der Bauherr die Stellplätze oder Garagen nicht auf seinem Grundstück oder auf ei-
nem geeigneten Grundstück in der Nähe herstellen kann. Der Abschluss eines Ablöse-
vertrages liegt im Ermessen des Marktes Goldbach. 



 
(2) Die Ablösung der Stellplatzpflicht ist ausschließlich bei nachträglichem Aus- und Umbau 

von bestehender Bausubstanz möglich. 
 
(3) Der Ablösevertrag ist vor Erteilung der Baugenehmigung abzuschließen.  
 
(4) Der Ablösevertrag wird pauschal auf 3.100,00 Euro pro Stellplatz festgesetzt.  
 
(5) Der Ablösevertrag ist innerhalb von 3 Monaten nach Rechtswirksamkeit der Baugeneh-

migung zur Zahlung fällig.  
 
(6) Kann der Bauherr oder sonstige Verpflichtete, der die Ablösung der Stellplatzpflicht nach 

Inkrafttreten dieser Satzung vorgenommen hat, innerhalb von 5 Jahren nachweisen, 
dass sich sein Stellplatzbedarf verringert hat oder das er zusätzliche Stellplätze auf sei-
nem Grundstück oder auf einem anerkannten Grundstück in der Nähe des Baugrund-
stücks hergestellt hat, so verringert sich die Ablösesumme auf Grund der Anzahl der 
wegfallenden oder nachgewiesenen Stellplätze. Die Höhe der Rückforderung ist der von 
dem Verpflichteten pro Stellplatz entrichtete Ablösebetrag. Dieser vermindert sich pro 
angelaufenem Jahr nach Abschluss des Ablösevertrages um jeweils ein Fünftel. Nach 
abgelaufenem 5. Jahr seit Abschluss des Ablösevertrages entfällt ein Anspruch auf eine 
Rückzahlung. 

 
 

§ 5 
 

Befreiung 
 
Von den Vorschriften der Satzung können Befreiungen nach Artikel 70 Abs. 2 BayBO von 
der Bauaufsicht im Einvernehmen mit dem Markt Goldbach erteilt werden.  
 
 

§ 6 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft, gleichzeitig tritt die Satzung 
über die Herstellung von Stellflächen vom 22.07.2003 außer Kraft. 
 
Markt Goldbach, den 09.12.2005 
 
 
 
Thomas Krimm 
1. Bürgermeister  
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